
 

Anlage III: Übertragung von Nutzungs- und Verwertungsrechten an Werken von Schü-

lerinnen und Schülern  

 

Die von Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Unterrichts oder schulischer Projekte er-

stellten Bild- und Tonaufnahmen, sowie andere Werke können regelmäßig unter den Anwen-

dungsbereich des Urheberrechts fallen.  

Dies bringt die Problematik mit sich, dass es Unklarheiten über die Rechte an Werken geben 

kann, die im Laufe der Schulzeit entstehen. Um solchen Problemstellungen von Anfang an 

entgegenzuwirken und eine kommerzielle Verwertung der im schulischen Kontext entstande-

nen Werke und damit verbundene juristische Auseinandersetzungen mit Miturhebern (wie zum 

Beispiel Mitschülerinnen und Mitschülern, die an dem Werk mitgewirkt haben) zu unterbinden, 

möchten wir Sie bitten, der Übertragung an Nutzungs- und Verwertungsrechten zu Gunsten 

der BBS Wechloy hiermit zuzustimmen.  

 

 


